
Informationen zur Anmeldung und 

Einschulung von schulpflichtigen Kindern 

(geboren: 01.10.2018 – 30.09.2019) 

Wo kann ich die Anmeldung meines Kindes beantragen? 

Eltern von schulpflichtigen Kindern bringen ihr Kind bei der Anmeldung mit zur 

Schule. Die Anmeldung findet im Sekretariat bei Frau Göllner und im Büro der 

Schulleitung bei Herrn Paulke oder Frau Kewitz statt. Folgen Sie einfach den 

Hinweisschildern im Gebäude. 

Welche Unterlagen muss ich zur Anmeldung mitbringen? 

Folgende Unterlagen müssen Sie zur Anmeldung vorlegen: 

1. Anschreiben der Stadt Kerpen (keine Kopie notwendig) 

2. Geburtsurkunde des Kindes zur Ansicht (keine Kopie notwendig) 

3. ggf. Ihren Personalausweis zum Vergleich der Wohnanschrift 

Folgende Formulare (die Sie den Anmeldeunterlagen entnehmen) müssen Sie 

ausgefüllt zur Anmeldung mitbringen: 

4. Formular „Personalbogen für neue Schüler/innen und Schulneulinge“ –  

(Sofern die Eltern getrennt leben und gemeinsames Sorgerecht haben, 

benötigen wir eine formlose Zustimmung zur Anmeldung an der Ulrichschule 

des zum Anmeldetermin nicht erscheinenden Elternteils!) 

5. Formular „Bestätigung der Kenntnisnahme/Einverständniserklärung““ 

6. Falls gewünscht: Antrags-Formular der Offenen Ganztagsschule/Betreuung  

Alle weiteren Anmeldeunterlagen dienen lediglich Ihrer Information und werden 

von uns für die Anmeldung nicht benötigt: 

 Formular „Informationsabend“: Bitte merken Sie sich diesen Termin vor – Sie 

erhalten von uns dazu keine weitere Einladung mehr! 

Muss mein Kind in die Schule oder kann ich es noch ein Jahr im 

Kindergarten lassen? 

Das Schulgesetz legt fest, dass der/die SchulleiterIn der zuständigen Grundschule 

über die Einschulung der Kinder entscheidet. Dabei sollen Kinder nur im 

Ausnahmefall aus gesundheitlichen Bedenken um ein Jahr vom Schulbesuch 

zurückgestellt werden. Mit dem Schularzt, welchem das Kind ebenfalls vorzustellen 

ist, wird diese Entscheidung abgestimmt. Sollten Sie eine Rückstellung für Ihr Kind in 

Erwägung ziehen, bitten wir Sie darum, dies bei der Anmeldung anzusprechen. 



An welcher Grundschule muss ich mein Kind anmelden? 

Zum Schuljahr 2008/09 wurden die Schulbezirke kraft Gesetzes aufgehoben. Ab dem 

01.08.2008 besteht damit das Recht auf eine freie Schulwahl. Dementsprechend 

können Eltern die Grundschule, die Ihr Kind besuchen soll, frei wählen. Jedes Kind 

hat in seiner Gemeinde einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung 

nächstgelegenen Grundschule der gewählten Schulart  im Rahmen der vom 

Schulträger festgelegten Aufnahmekapazität. Falls es sich bei der Ulrichschule nicht 

um die nächstgelegene Grundschule Ihrer Wohnung handelt, müssen Sie damit 

rechnen, entstehende Fahrtkosten (Buskosten) selbst zu tragen. 

Was erfolgt alles nach der Anmeldung an der zuständigen 

Grundschule? 

 

Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Termin für die schulärztliche Untersuchung 

durch den Jugendärztlichen Dienst. Diese findet im November und Dezember 2022 

im Gesundheitsamt statt(einen Termin hierzu bekommen Sie bei der Anmeldung). 

Im Mai 2024 planen wir einen Schnuppertag für die Schulneulinge. Die Organisation 

wird mit den Kindergärten im Stadteil Sindorf abgesprochen. Sollte Ihr Kind einen 

Kindergarten außerhalb von Sindorf besuchen, kann es natürlich ebenfalls an 

diesem Schnuppertag teilnehmen. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Ihnen den 

Termin mitteilen können. 

Sofern Sie uns im Formular die „Bestätigung der Kenntnisnahme bzw. 

Einverständniserklärung““ unterschrieben haben, werden wir im Kindergarten 

hospitieren und uns mit den Erziehern und Erzieherinnen über Ihr Kind austauschen.  

Im Juni 2024 laden wir Sie herzlich zu unserem Informationsabend für die Eltern der 

Schulneulinge ein. Den genauen Termin erfahren Sie bei der Anmeldung. Dieser 

findet um 20.00 Uhr in der Aula unserer Schule statt und beantwortet alle Fragen 

rund um die Einschulung (s. a. Formular „Informationsabend“). 

Wie viele Klassen werden im kommenden Schuljahr eingerichtet? 

Diese Frage kann exakt natürlich erst nach der Anmeldung und der anschließenden 

Absprache zwischen der Stadt Kerpen und den Schulen des Schulbezirks 

beantwortet werden, da wir nicht wissen, wie viele Eltern sich für unsere Schule 

entscheiden. Die Anzahl der Schüler wechselt meist auch noch durch Umzüge, An- 

und Abmeldungen. Die Ulrichschule bildet in der Regel 4 oder 5, manchmal auch 6  

Eingangsklassen. 

Fragen offen geblieben? 
 

Bitte richten Sie eine Email an folgende Adresse:  

 

schulleitung@ulrichschule-sindorf.nrw.schule 


